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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 

 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der 

am Dienstag, dem 14. Dezember 2021, um 11:00 Uhr (MESZ) 

unter www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2021 ein.  

 

 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes wird der Aufenthaltsort des Ver-

sammlungsleiters in gemieteten Sitzungsräumen an der Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 

Heidelberg sein. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten an der 

Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Die Mitglieder des Vorstands, der Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft und der die Niederschrift der Hauptversammlung durchführende 

Notar werden am Aufenthaltsort des Versammlungsleiters zugegen sein. 

 

http://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet 

und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten über das Aktionär-

sportal der Gesellschaft live im Internet unter  

 

www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

 

übertragen. Als Service für die Aktionäre und aufgrund der besonderen Umstände, die sich 

infolge der virtuellen Durchführung der Hauptversammlung ergeben, wird unter der vorge-

nannten Internetadresse die Vorstandsrede nebst Präsentation am 14. Dezember 2021 bis 

10:45 Uhr (MESZ) veröffentlicht.  

 

Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Voll-

machtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Nähere Erläuterungen hierzu 

finden Sie nachstehend unter Abschnitt II „Weitere Angaben zur Einberufung“. 

 

  

http://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


Ordentliche Hauptversammlung der Panamax AG 

 

am 14. Dezember 2021 – 11:00 Uhr 

 

als virtuelle Hauptversammlung 

 

 

 

I. Tagesordnung 

 

Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des erläuternden 

Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) 

sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

Diese Unterlagen sind von der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft 

unter www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung zugänglich und werden den 

Aktionären auf Anfrage zugesandt. Darüber hinaus werden sämtliche vorgenannten 

Unterlagen auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der 

Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) festgestellt. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist daher keine Beschlussfassung zu diesem Ta-

gesordnungspunkt vorgesehen.  

 

2.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 



„Dem Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr 2020 wird Entlastung für diesen Zeit-

raum erteilt.“ 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 wird Entlastung für diesen 

Zeitraum erteilt.“ 

 

4.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des 

Vorstands 

  Nach § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Ge-

sellschaft mindestens alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgeleg-

ten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder, ebenso bei jeder wesentlichen Än-

derung des Vergütungssystems. Die Bestimmung wurde durch das Gesetz zur Umset-

zung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie in das Aktiengesetz eingefügt und ist ge-

mäß § 26j Abs.1 Satz 1 EGAktG spätestens für die Durchführung von ordentlichen 

Hauptversammlungen zu beachten, die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden. Da-

mit ist in dieser ordentlichen Hauptversammlung der Panamax AG am 14. Dezember 

2021 erstmals eine Beschlussfassung über das Vergütungssystem vorgesehen. Der Auf-

sichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. November 2021 das Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder vorbehaltlich der Billigung durch die Hauptversammlung unter 

Beachtung von § 87a Abs. 1 AktG mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 beschlossen. 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist nachstehend dargestellt und 

über die Internetadresse www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung abrufbar. 

 

  Der Aufsichtsrat schlägt folgenden Beschluss vor: 

 „Das nachfolgend dargestellte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder, über das 

der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15. November 2021 beschlossen hat, wird gebil-

ligt.“ 

 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 

  A. Grundlagen und Zielsetzung 

 Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zielt darauf ab, die Vorstandsmit-

glieder entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu 

http://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


vergüten und die Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds sowie den Geschäftsum-

fang und Erfolg des Unternehmens unmittelbar zu berücksichtigen. Die Struktur des 

Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Panamax AG zielt auf eine nach-

haltige Steigerung des Unternehmenswertes und eine erfolgsorientierte Unterneh-

mensführung ab. 

  B. Verfahren 

 Der Aufsichtsrat setzt das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in Einklang 

mit den gesetzlichen Vorgaben in §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG fest. Bei Bedarf kann 

der Aufsichtsrat externe Berater hinzuziehen, die von Zeit zu Zeit gewechselt werden. 

Bei deren Mandatierung wird auf ihre Unabhängigkeit geachtet. Die geltenden Rege-

lungen des Aktiengesetzes und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zur Behand-

lung von Interessenkonflikten im Aufsichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- 

und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems beachtet. Sollte ein 

Interessenkonflikt bei der Fest- und Umsetzung sowie der Überprüfung des Vergü-

tungssystems auftreten, wird der Aufsichtsrat diesen ebenso behandeln wie andere In-

teressenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds, sodass das betreffende 

Aufsichtsratsmitglied an der Beschlussfassung oder, im Falle eines schwereren Interes-

senkonflikts, auch an der Beratung nicht teilnehmen wird. Sollte es zu einem dauerhaf-

ten und unlösbaren Interessenkonflikt kommen, wird das betreffende Aufsichtsrats-

mitglied sein Amt niederlegen. Dabei wird durch eine frühzeitige Offenlegung etwai-

ger Interessenkonflikte sichergestellt, dass die Entscheidungen vom Aufsichtsrat nicht 

durch sachwidrige Erwägungen beeinflusst werden. 

 Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung 

zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung 

gestellte Vergütungssystem nicht, wird nach § 120a Abs. 3 AktG spätestens in der da-

rauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem 

zum Beschluss vorgelegt. 

 Das Vergütungssystem wird durch den Aufsichtsrat regelmäßig überprüft. Bei jeder 

wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, 

wird das Vergütungssystem nach § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG der Hauptversammlung 

zur Billigung vorgelegt. 

 Das vorliegende Vergütungssystem gilt für die Vergütung aller Vorstandsmitglieder 

der Panamax AG ab dem 1. Dezember 2021. 

  C. Erläuterungen zur Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung 

 Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils für das bevor-

stehende Geschäftsjahr die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmit-

glied fest. Richtschnur hierfür ist gemäß § 87 Abs. 1 S. 1 AktG, dass die jeweilige Ver-



gütung in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des je-

weiligen Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft steht, die übliche Vergü-

tung nicht ohne besondere Gründe übersteigt und auf eine langfristige und nachhaltige 

Entwicklung der Panamax AG ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck werden sowohl ex-

terne als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt. 

 Bei der Beurteilung wird sowohl die Vergütungsstruktur als auch die Höhe der Ver-

gütung der Vorstandsmitglieder insbesondere im Vergleich zum externen Markt (ho-

rizontale Angemessenheit) sowie zu den sonstigen Vergütungen im Unternehmen 

(vertikale Angemessenheit) gewürdigt. Für den externen Vergleich werden hierbei 

Peer Groups herangezogen, die aus vergleichbaren Unternehmen im Geschäftsfeld Be-

teiligungsunternehmen zusammengestellt sind. 

 Bei der vertikalen Angemessenheit wird unternehmensintern die Relation der Vergü-

tung der Vorstandsmitglieder zur Vergütung der Gesamtbelegschaft ermittelt und 

diese Relation mit der zuvor genannten Peer Group verglichen und auf Marktange-

messenheit geprüft, wobei auch die zeitliche Entwicklung der Vergütung berücksich-

tigt wird. Der Aufsichtsrat legt fest, wie der obere Führungskreis und die relevante 

Belegschaft abzugrenzen sind und wie die Vergütung im Vergleich dazu beurteilt 

wird. 

 

  D. Bestandteile des Vergütungssystems 

 Die Vergütung des Vorstandsmitglieds besteht aus einer festen, monatlich zahlbaren 

erfolgsunabhängigen Festvergütung (Grundvergütung) in Höhe von insgesamt bis zu 

EUR 200.000,00 p.a., welche die Aufgaben und Leistungen der Vorstandsmitglieder 

berücksichtigt. Eine variable Vergütungskomponente ist aktuell nicht vorhanden, kann 

aber vereinbart werden. 

 Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen sind in der erfolgsunabhängigen Festver-

gütung enthalten. 

 Für den Fall, dass keine erfolgsabhängigen variablen Vergütungskomponenten verein-

bart werden, besteht die Vergütung des Vorstandsmitgliedes zu 100% aus erfolgsun-

abhängigen Komponenten (Festvergütung sowie Sachbezüge und Nebenleistungen). 

Für den Fall, dass erfolgsabhängige variable Vergütungskomponenten vereinbart wer-

den, soll sich die relative Verteilung zwischen festen und variablen Vergütungsbe-

standteilen an nachfolgender Vorgabe orientieren: 

 



• Feste Vergütungsbestandteile (Festver-

gütung sowie Sachbezüge und Neben-

leistungen):  

66 2/3% 

• Variable Vergütungsbestandteile (Bo-

nus):  

33 1/3% 

 

  Die einzelnen Vergütungskomponenten setzen sich wie folgt zusammen: 

  1. Erfolgsunabhängige Komponenten 

  1.1. Jahresfestgehalt 

 Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, 

die sich insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen Vorstandsmit-

glieds orientiert. Das individuell festgelegte Jahresfestgehalt (Fixeinkommen) wird 

monatlich in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt. 

  1.2. Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen 

 Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen können insbesondere Sachleistungen wie 

Dienstwagen, die Zur-Verfügung-Stellung von Telekommunikationsmitteln, den Er-

satz von Dienstreisekosten, einen an den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung 

orientierten Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Fort-

zahlung der Bezüge bei Krankheit, Unfall und Tod enthalten. 

  2. Erfolgsabhängige Vergütungskomponenten (Bonus) 

 Sofern künftig vereinbart, sollen sich die Ziele für die Gewährung des Bonus vornehm-

lich am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens orientieren. Sie sollen sich insbeson-

dere an den Ressortzuständigkeiten des jeweiligen Vorstandsmitglieds ausrichten. 

Hierbei ist eine Kombination aus finanziellen Kennzahlen, Milestones (projekt- oder 

unternehmensbezogen) und sogenannten „soft facts“ zulässig. Jedoch ist auch eine Be-

schränkung auf einzelne Kategorien von Zielen zulässig. 

 Eine anteilige Zielerreichung kann vorgesehen werden. Der Zeitraum für die Zielerrei-

chung soll zwischen einem und drei Geschäftsjahren betragen. 

 

  E. Festlegung der Maximalvergütung 

 Nach § 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG ist es erforderlich, in dem Vorstandsvergütungssys-

tem die Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder festzulegen. Die Maximalvergü-

tung wird für die Vorstandsmitglieder wie folgt festgelegt und orientiert sich an den 

jeweils maximal möglichen erfolgsunabhängigen Vergütungskomponenten und den 

erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten. 



 Zwischen der Panamax AG und Herrn Alexander Kersting besteht kein Dienstvertrag. 

Unter der Massgabe, dass die Gesellschaft einen operativen Geschäftsbetrieb auf-

nimmt, soll der Dienstvertrag mit Herrn Alexander Kersting eine Festvergütung von 

bis zu EUR 200.000,00 vorsehen. 

 Die künftige Vergütungsstruktur soll für jedes Vorstandsmitglied eine Maximalvergü-

tung in Höhe von EUR 250.000,00 p.a. inklusive etwaiger Bonuszahlungen vorsehen. 

 

  F. Laufzeit der Dienstverträge und Kündigungsfristen 

 Die jeweiligen Dienstverträge enden mit dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds aus 

dem Vorstand der Gesellschaft, gleich aus welchem Grund. Die Dienstverträge sind an 

die organschaftliche Bestellung als Vorstandsmitglieder gekoppelt und enden, ohne 

dass es einer besonderen hierauf gerichteten Erklärung eines der Vertragspartner be-

darf, wenn auch die organschaftliche Bestellung als Vorstandsmitglieder endet. 

 Die Laufzeit des zukünftigen Dienstvertrages mit Alexander Kersting soll eine Laufzeit 

von bis zu 3 Jahren haben.  

 

5.  Beschlussfassung über die Satzungsänderung, Billigung des Vergütungssystems für 

die Aufsichtsratsmitglieder und Beschlussfassung über die konkrete Vergütung 

Nach § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle 

vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die Be-

stimmung ist durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 

(ARUG II) neu gefasst worden und gemäß §26j Abs. 1 Satz 1 EGAktG spätestens für 

die Durchführung von ordentlichen Hauptversammlungen zu beachten, die nach dem 

31. Dezember 2020 stattfinden. 

 

Der Aufsichtsrat hat entschieden, die Vergütung des Aufsichtsrates gemäß den neuen 

Vorgaben zur Entscheidung der Hauptversammlung vorzulegen. Die gegenwärtigen 

Regelungen zur Vergütung des Aufsichtsrats sind in § 13 der Satzung der Panamax 

AG festgesetzt. Die Vergütung des Aufsichtsrates soll künftig von der Hauptversamm-

lung festgesetzt werden. Dazu ist eine Anpassung der Satzung erforderlich. 

 

Die vorgeschlagenen Vergütungsregelungen für die Aufsichtsratsmitglieder sind 

nachstehend dargestellt und über die Internetadresse www.panamax.ag/investor-relati-

ons/hauptversammlung verfügbar. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu be-

schließen was folgt: 

http://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung
http://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


a) Satzungsänderung 

§ 13 der Satzung der Panamax AG erhält folgende Fassung: 

 

„§ 13 Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Vergütung, die durch die Haupt-

versammlung festgesetzt wird. 

(2) Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur für einen Teil des Geschäftsjahres an, 

bestimmt sich die Vergütung gemäß Absatz (1) bis (2) pro rata temporis. Dabei 

erfolgt eine Aufrundung auf volle Monate. 

(3) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die ihm bei Wahrnehmung seines Am-

tes entstandenen Auslagen ersetzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des 

Aufsichtsrats einen eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsver-

gütung entfallenden Umsatzsteuerbetrag erstattet, soweit sie berechtigt sind, der 

Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht 

ausüben. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 

dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversi-

cherung einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet 

die Gesellschaft.“ 

 

b) Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG 

 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Mit-

glieder des Aufsichtsrats Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm oblie-

gende Tätigkeit, insbesondere der Festlegung der Grundsätze der Geschäftsführung 

sowie Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förde-

rung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die 

Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben der Erstattung ihrer baren Auslagen 

und der jeweils auf die Vergütung und die Auslagen anfallenden Umsatzsteuer je-

weils eine feste jährliche Vergütung. Eine variable Vergütungskomponente ist nicht 

vorhanden. Nach Auffassung der Panamax AG ist eine reine Festvergütung besser 

geeignet, die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder zu stärken und ihren Auf-

wand angemessen zu vergüten. 

 



Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit 

gewährt wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesell-

schaft unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitneh-

mervergütung nicht in Betracht. 

 

Für Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des jewei-

ligen Geschäftsjahres angehören, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Die Ver-

gütung wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Jahresabschluss für 

das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 

 

Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung 

der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende Beschluss-

fassung zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die Hauptversammlung wird 

das Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung unterzogen. 

b) Beschlussfassung über die konkrete Vergütung 

 

„Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird mit Wirkung ab dem Tag nach der 

Hauptversammlung vom 14. Dezember 2021 (d.h. ab 15.. Dezember 2021) neu festgesetzt. 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für seine Tätigkeit ab dem 15. Dezember 2021 eine 

jährliche Vergütung von EUR 3.500,00. Bei unterjähriger Bestellung oder unterjährigem 

Ausscheiden wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 

erhält – ggf. zeitanteilig für die Dauer der Amtsausübung – das Doppelte der regulären Ver-

gütung.“ 

 

6. Wahl des Abschlussprüfers 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

beratungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Ge-

schäftsjahr 2021 und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen, 

sofern die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften 

erforderlich sein sollte. 

 



7. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Die Aufsichtsratsmitglieder Matthias Schroeder, Shuyu Zhang und Hartwig Traber ha-

ben mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung 2021 ihre Ämter als Mitglie-

der des Aufsichtsrats niedergelegt. Daher ist die Neuwahl des Aufsichtsrats notwen-

dig. 

Der Aufsichtsrat der Panamax AG setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1 letzte Alter-

native, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversamm-

lung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl 

der Aufsichtsratsmitglieder an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

• Herrn Alexander Firus Mettler, Dipl. Jur., MBA, Kiel 

• Herrn Naschaat Siam, Unternehmensberater, Delle/Frankreich 

• Herrn Achim Weber, CPA, Dresden,  

 

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Haupt-

versammlung. die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 

der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 

mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr  Achim Weber verfügt über 

Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne 

des § 100 Abs. 5 AktG.  

 

Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG: 

Herr Alexander Firus Mettler gehört keinem Aufsichtsrat oder anderm Kontrollgre-

mium an. 

Herr Naschaat Siam gehört keinem Aufsichtsrat oder anderem Kontrollgremium an. 

Herr Achim Weber gehört keinem Aufsichtsrat oder anderm Kontrollgremium an. 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der 

Einzelabstimmung durchzuführen. 
 

*** 

 

II.   Weitere Angaben und Hinweise 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 



Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 

1.863.100,00 in 1.863.100 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 

EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte, die im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung ausgeübt werden können, beträgt 1.863.100 

Stimmen. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-

lung keine Aktien, aus denen keine Stimmrechte ausgeübt werden können.  

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

a) Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts für Aktionäre  

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte set-

zen die Anmeldung der Aktionäre bei der Gesellschaft voraus. Die Anmeldung 

muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in 

Textform (§ 126b BGB) bis spätestens Dienstag, 7. Dezember 2021, 24:00 Uhr, unter 

folgender Adresse zugehen: 

Panamax AG 

Münchener Strasse 10 

60318 Frankfurt am Main 

 

oder per Telefax: +49 (0) 69 900 18 269 

oder per E-Mail unter: hv@pamamax.ag 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesam-

ten Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nachzu-

weisen. Hierzu ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (§ 126b BGB) durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c AktG (d.h. das Institut, das für den Aktionär die 

Depotkonten führt) erforderlich.  

 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung 

(Nachweisstichtag), d.h. auf Donnerstag, 2. Dezember 2021, 00:00 Uhr zu beziehen. 

Maßgeblich für die Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Versammlung im 

Internet und zur Ausübung des Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem 

Stichtag.  

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft spätestens am Freitag, 10. 

Dezember 2021, 24:00 Uhr unter folgender Adresse zugehen: 

 

Panamax AG 

Münchener Strasse 10 

60318 Frankfurt am Main 



 

oder per Telefax: +49 (0) 69 900 18 269 

oder per E-Mail unter: hv@pamamax.ag 

 

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)  

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang 

und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im 

Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder 

die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 

dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nach-

weisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes 

nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 

ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; 

d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswir-

kung auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Perso-

nen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktio-

när werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.  

 

b) Bild- und Tonübertragung im Internet 

Die gesamte Hauptversammlung wird unter Nutzung des Videokonferenztools 

Zoom im Wege der Bild- und Tonübertragung im Internet übertragen. Ein Link zur 

Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung wird von der Gesellschaft spä-

testens am Tag vor der Hauptversammlung unter  

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

 zugänglich gemacht. Zum Abruf dieser Bild- und Tonübertragung sind die zur 

Hauptversammlung gemäß vorstehender Ziffer a) ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionäre berechtigt. Die Gesellschaft wird den angemeldeten Aktionären unver-

züglich nach Ablauf der Anmeldefrist Zugangsdaten zur Einwahl in die Hauptver-

sammlung zukommen lassen.  

 In technischer Hinsicht ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung eine dem 

üblichen Standard entsprechende Internetverbindung sowie die Nutzung der gän-

gigen Internetbrowser (z.B. Chrome oder Firefox) erforderlich, aber auch ausrei-

chend. Es kann ggf. erforderlich sein, die Zoom App zu installieren.   

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


 

c) Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl  

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimm-

rechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die recht-

zeitig entsprechend den oben unter II.2 a) „Voraussetzungen für die Teilnahme an 

der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten Voraus-

setzungen angemeldet sind.  

Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich bereits abgegebe-

ner Briefwahlstimmen können bis spätestens zum Ende der Generaldebatte am Tag 

der Hauptversammlung („Briefwahlfrist“) postalisch, per E-Mail oder per Telefax 

unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars an 

die oben unter „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts“ genannte Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Te-

lefax-Nummer erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Stimmabgabe ist der 

Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das Antwortfor-

mular zur Stimmabgabe darüber hinaus im Internet unter  

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

ab der Einberufung bis zum Ablauf der Briefwahlfrist zum Download zur Verfü-

gung halten. Für den Fall, dass veröffentlichungspflichtige Gegenanträge (siehe 

hierzu nachfolgende Ziffer 3 b)) oder ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesord-

nung (siehe hierzu nachfolgende Ziffer 3 a)) gestellt werden, wird die Gesellschaft 

das im Internet verfügbare Antwortformular zur Stimmabgabe um die zusätzlichen 

Abstimmungspunkte ergänzen. Die Gesellschaft empfiehlt daher, von der Möglich-

keit zur Briefwahl erst nach Ablauf der Fristen für die Übermittlung von Gegenan-

trägen und Ergänzungsverlangen Gebrauch zu machen.     

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben Aktionärs hat die zuletzt einge-

gangene Erklärung Vorrang.  

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt wer-

den, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, 

so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-

sprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

d) Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 



Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr 

Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Ver-

einigung von Aktionären oder eine sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch in die-

sem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des An-

teilsbesitzes gemäß den Bestimmungen unter Ziffer II.2.a) erforderlich. Nach erfolg-

ter fristgerechter Anmeldung können bis zur Beendigung der Hauptversammlung 

Vollmachten erteilt werden. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so 

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit die Vollmacht nicht ei-

nem Kreditinstitut, einem diesem gleichgestellten Institut oder Unternehmen (§ 135 

Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG), einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 

135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt wird. 

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten 

oder Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG) sowie Aktionärsvereinigungen 

oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen können Besonderhei-

ten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit 

dem zu Bevollmächtigenden wegen einer möglicherweise von ihm geforderten 

Form der Vollmacht abzustimmen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur Erteilung der 

Vollmacht das Formular benutzen, welches die Gesellschaft hierfür zur Verfügung 

stellt. Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Ein-

trittskarte übersandt. Zusätzlich kann ein Vollmachtsformular auf Verlangen jeder 

stimmberechtigten Person bei der Gesellschaft angefordert werden und steht den 

Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

zum Download zur Verfügung. 

Für den Nachweis der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per E-Mail ste-

hen die nachfolgend aufgeführten Kommunikationswege, insbesondere auch für 

die elektronische Übermittlung zur Verfügung: 

Panamax AG 

Münchener Strasse 10 

60318 Frankfurt am Main 

 

oder per Telefax: +49 (0) 69 900 18 269 

oder per E-Mail unter: hv@pamamax.ag 

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


 Die vorgenannten Kommunikationswege können auch genutzt werden, wenn die 

Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt werden soll; ein ge-

sonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht ist in diesem Fall nicht erfor-

derlich. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann über die vorge-

nannte Adresse unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

 

3.  Rechte der Aktionäre  

a) Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 GesRua-

COVBekG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden; ein nach Ein-

berufung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen ist 

nach § 124a AktG unverzüglich nach seinem Eingang bei der Gesellschaften über 

die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen.  

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten, wobei je-

dem neuen Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen 

muss. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens bis zum Montag, 29. Novem-

ber 2021, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: 

Panamax AG 

Münchener Strasse 10 

60318 Frankfurt am Main 

 

Der oder die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG nachzuwei-

sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Ver-

langen halten. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, steht den Antragsstellern 

gemäß § 122 Abs. 3 AktG der Weg zu den Gerichten offen. 

 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

  Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung so-

wie Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen 

mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige 



Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten 

an:  

Panamax AG 

Münchener Strasse 10 

60318 Frankfurt am Main 

oder per Telefax: +49 (0) 69 900 18 269 

oder per E-Mail unter: hv@pamamax.ag 

 

Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum Montag, 

den 29. November 2021, 24:00 Uhr („Gegenantragsfrist“), unter der vorgenannten 

Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-

den unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des 

Namens des Aktionärs und – bei Anträgen – der etwaigen Begründung unverzüg-

lich nach ihrem Eingang im Internet unter  

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 

unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. Maßgeblich für die Recht-

zeitigkeit des Gegenantrags ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge gestellt werden. Ordnungsgemäß innerhalb der Gegenantragsfrist 

gestellte, zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der virtuellen 

Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung gestellt 

worden. 

 

c) Frage- und Auskunftsrecht des Aktionäre, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m § 1 Abs. 1 Ges-

RuaCoVBekG 

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des GesRuaCOVBekG wird den Aktionären ein Fragerecht 

im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Die Fragenbeantwortung 

erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung. Dabei entscheidet der Vor-

stand nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Der Vor-

stand behält sich vor, vorab eingereichte Fragen vorab auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter  

 

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung 

zu beantworten. 

 

https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung
https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


Der Vorstand bittet die angemeldeten Aktionäre im Sinne eines effizienten Ablaufs 

der Hauptversammlung dringend, Fragen bis spätestens  zwei Tage vor der Haupt-

versammlung, d.h. bis spätestens Samstag, 11. Dezember 2021, 24:00 Uhr im Wege 

elektronischer Kommunikation unter der E-Mail-Adresse hv@panamax.ag einzu-

reichen.  

 

d) Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der Hauptversammlung ge-

mäß § 245 Nr. 1 des Aktiengesetzes i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Covid-19-

Gesetzes kann von Aktionären oder Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt 

haben, von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zum Ende der virtuellen 

Hauptversammlung am 14. Dezember 2021 im Wege elektronischer Kommunika-

tion unter der E-Mail-Adresse  

widerspruch@notare-hjw.de 

erklärt werden. 

Mit der Erklärung des Widerspruchs ist der Nachweis der Aktionärseigenschaft zu 

übermitteln, indem entweder der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des 

Aktionärs oder die Eintrittskartennummer angegeben werden. 

 

4. Weitergehende Erläuterungen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 

Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.panamax.ag /investor-relations/hauptversammlung. 

 

5. Internetseite der Gesellschaft 

Weitere Informationen sowie die nach § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen 

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.panamax.ag/inves-

tor-relations/hauptversammlung. 

 

6. Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung fol-

gende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und 

Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von 

mailto:widerspruch@notare-hjw.de
https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung
https://www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung


jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungs-

daten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Da-

ten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-

derlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktio-

näre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben ge-

nannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer perso-

nenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptver-

sammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 

Panamax AG 

Münchener Strasse 10 

60318 Frankfurt am Main 

Telefax: +49 (0) 69 900 18 269 

E-Mail unter: hv@pamamax.ag 

 

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grund-

sätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu 

diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im 

Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt 

es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechts-

anwälte, Notare oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene 

Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeich-

nis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in 

dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen 

bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre 

personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger 

als 2 Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es 

sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 



Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversamm-

lung erforderlich. 

Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, 

die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätz-

lich haben sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschrän-

kung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das 

Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten per-

sonenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine 

sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben 

Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an 

die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Daten-

portabilität“).  

Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@panamax.ag. 

Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Be-

schwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

  

Frankfurt, im November 2021 

Panamax AG 

– Der Vorstand – 

mailto:info@panamax.ag

